
 

 

Erklärung der Eltern über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der 

Corona-Verordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise Quarantäne 

 

Hiermit bestätigen wir, dass unser   

 

Kind:        Klasse:      

 

 

- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem Kontakt 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

 

- keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweist. 

 

- nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. 

 

Sofern solche Ausschlussgründe Ihnen bekannt sind oder bekannt werden, sind Sie 

verpflichtet, 

 

 - die Einrichtung umgehend zu informieren 

 - den Schulbesuch Ihres Kindes zu beenden, 

- Ihr Kind bei Auftreten von Krankheitszeichen während des Unterrichts oder   

  der Betreuung umgehend von der Schule abholen, sofern es nicht selbst den  

  Heimweg antreten kann.  

 

 

Datum:      Unterschrift:       

 

Abgabe am 02.11.2020      

 

 
Wir berufen uns auf die Handlungsempfehlung vom 07.10.2020 des Staatlichen Schulamts Konstanz, 

welche juristisch im Regierungspräsidium abgeklärt wurde: 

 
 Nach jedem Ferienabschnitt muss eine neue Erklärung von den Schülern/Eltern vorgelegt werden.  

 Bei Schülern, die am 1. Schultag nach den Ferien die Erklärung lediglich vergessen haben, versucht die Schule, die 

Eltern telefonisch zu erreichen und die Daten abzufragen. Das Kind kann dann, wenn die Eltern eine entsprechende 

mündliche Erklärung abgeben, am Unterricht teilnehmen und bekommt nochmals ein Formular mit, das ausgefüllt am 

2. Tag abgegeben wird. 

 Schüler, deren Eltern nicht erreicht werden können, werden entweder nach Hause geschickt (bei Ganztagsschulen, 

Fahrschülern und je nach Alter problematisch) oder in einem gesonderten Raum beschäftigt. Das Vorgehen hierzu 

liegt im Ermessen der Schule, die ja ihre Vor-Ort-Bedingungen kennt. Am Unterricht teilnehmen können sie 

konsequenterweise nicht. 

 Wird am 2. Tag keine Erklärung abgegeben oder weigern sich Eltern generell eine Erklärung abzugeben, muss ein 

Betretungsverbot ausgesprochen werden. 


